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Möglichkeiten zur Sperrmüllentsorgung 
 
� eigene Anlieferung (kostenpflichtig!) zur Firma Neuenhaus Abfallbeseitigungs-GmbH, Kürten Herweg 

(02207-9692-17), zur Sortieranlage Bockenberg (02204-971540) oder zur Leppe-Deponie bei Lindlar 
(02266-9009-0); gebührenfreie Rufnummer: Abfallberatung BAV (0800-805805-0)  

� Bestellung eines Containers (ebenfalls kostenpflichtig!), sofern außerhalb der Abfuhrtermine eine Abholung 
gewünscht wird (z.B. über die Firma Neuenhaus-Abfallbeseitigungs-GmbH, Tel. 02207-9692-17) 

� ansonsten Anmeldung per Anmeldekarte (s. Abfuhrkalender) oder im Internet unter 
entsorgung@neuenhaus.com oder per FAX unter 02207-9692-50. Es gilt für alle Arten der Anmeldung: bis 

eine Woche vor dem Abfuhrtag muss die Anmeldung beim Abfuhrunternehmen sein!!! 

� oder: Anzeigen unter der Rubrik „verschenken“ in diversen Zeitungen aufgeben, Abgabe an caritative 
Einrichtungen 

 
 

Richtige Bereitstellung für die Sperrmüll-Abholung 
 
Stellen Sie nach erfolgter Anmeldung den Sperrmüll am Abholtermin bis 07.00 Uhr morgens ebenerdig am 
Straßenrand so bereit, dass das Sammelfahrzeug leicht bis an den Sperrmüll heranfahren kann. Sie verhindern 
dadurch, dass der Sperrmüll durchwühlt wird oder aber Gegenstände dazu gestellt werden, die u. U. gar nicht 
zum Sperrmüll gehören und für deren Entsorgung dann letztlich der Besteller zuständig ist. Und das ist mit 
unnötigem Ärger verbunden. 
Privatgrundstücke können nicht befahren werden! 
 
Wenn Sie Abfälle entsorgen möchten, die hier nicht aufgelistet sind, wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung 
unter 02268-939-150, bei terminlichen u.a. organisatorischen Fragen an die 02207-9692-17. 

 
 

Ohne Probleme Sperrmüll entsorgen 
 

Die Frage, welche Gegenstände im Rahmen der Sperrmüllabfuhr mitgenommen werden, führt häufig zu 
Unsicherheiten. 
 
Diese Information soll Ihnen daher als Wegweiser für eine problemlose Sperrmüllentsorgung dienen. Sie finden 
hier eine Auflistung der Gegenstände, die zum Sperrmüll gehören, sowie solcher, die bei der Sperrmüllabfuhr 
nicht mitgenommen werden. Der Grund dafür liegt in der Berechnung der Gebühr. Denn die Kosten für die 
Sperrmüllentsorgung, die in die Abfallgrundgebühr eingebunden sind – machen nur einen kleinen Teil der 
tatsächlichen Entsorgungskosten aus, der Rest wird über die allgemeinen Abfallgebühren finanziert. Daher be-
schränkt sich die Mitnahme auf Abfälle, die üblicherweise in jedem Haushalt anfallen: sowohl in Mietwoh-
nungen als auch in Eigenheimen. Sperrmüll kann wie folgt charakterisiert werden: 
 
� zu groß für die Restmülltonne, kann aber noch von Hand verladen werden 
� Gegenstände, die in haushaltsüblichen Mengen von bis zu 3 Kubikmeter je Haushalt bereitgestellt werden 
� es handelt sich um bewegliche Gegenstände, d.h. sie sind nicht fest mit der Wohnung verbunden 

(Ausnahme: Einbauschränke) 
� stammt nicht aus Renovierungen oder Baumaßnahmen, es handelt sich also nicht um Renovierungs-, Bau-/ 

Abbruch- oder Gartenabfälle 
� wird üblicherweise bei einem Umzug mitgenommen 
� ist frei von Schadstoffen 
� kann von zwei Arbeitern gehoben werden 
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Das ist Sperrmüll: 
 

(...passt nicht in die Restmülltonne und kann per Hand verladen werden! Mit Kleinteilen 

befüllte Kartons und Wäschekörbe etc. sowie mit Kleinteilen befüllte, sperrige Gegenstände 

werden stehengelassen!) 

 
Autokindersitze 
Aquarien 

Besen/Besenstiele* 
Bettgestelle 
Bilder/Bilderrahmen* 
Blumenkästen,-tröge (aus 
    Kunststoff, Ton, Holz, Metall)* 
Bücherregale* 
Bügelbretter 
Buffets 

Couchgarnitur 

Drehstühle 

Eckbänke 
Einbauschränke 

Fahrräder 
Fahrradkörbe* 
Fahrradteile* 
Federbetten 
Fußbodenbeläge Auslegeware (gerollt) 

Garderoben 
Gartengeräte* 
Gartenmöbel 
Grill* 

Harken* 
Heimtrainer 
Hocker* 
Hundekörbe* 

Jalousien (innen) 

Kellerregale* 
Kettcars 
Kinderroller 
Kinderwagen 
Kleiderschränke 
Kleiderständer 
Kleintierkäfige 
Koffer (leer) 
Kommoden 
Kohleöfen 
Kompost-, Kartoffelkiste (aus 
    Holz, zerlegt) 
Küchenschränke 
Kunststoffwannen* 
Körbe (leer)* 

Lampenschirme* 
Laufställe 
Lattenroste 
Leitern 
Liegen 
Liegestühle 
Linoleumfußböden (gerollt) 

Matratzen 
Möbel, Möbelholz (auch mit Glas u. Spiegel- 
    anteilen) 

 
Musikinstrumente* 
Nachttische 

Öfen (z.B. Kohleöfen, jedoch keine elektrischen       
    Geräte bzw. Ölöfen) 

Polstermöbel 
Projektionsleinwände 
Rasenmäher (mechanische, außer Benzin- und     
    Elektrorasenmäher) 

Regale 
Regentonnen 
Rollos (innen)* 

Sandkästen (zerlegt) 
Schaufeln* 
Schlitten 
Schränke 
Schubkarren 
Sessel 
Stühle 
Skier 
Sofas 
Sonnenschirme* 
Spielzeug (groß)* 
Spülen 
Sportgeräte* 
Standuhren* 
Spaten* 

Teppiche Auslegeware (gerollt) 
Tierkäfige* 
Tische 
Tische mit Steinplatten 
Tischtennisplatten 
Truhen (leer) 

Vitrinen 
Vogelkäfige-/häuser 

Wanduhr* 
Waschkörbe (leer) 
Wäschespinnen 
Wäscheständer 

Zelte 
 
 
 
 
 
* sofern diese Gegenstände nicht in die Restmülltonne passen 


